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Buchführungsgrenzen angehoben
ab 2010 liegt die umsatzschwelle für 
die doppelte Buchhaltung und Bilanz 
bei 700.000 € pro Jahr. Bis 2009 waren 
es 400.000 €. Wer in zwei Jahren hinter-
einander die 700.000 €-umsatzgrenze 
übersteigt, muss ab dem übernächs-
ten Jahr bilanzieren. Mit einem umsatz 
über 1 Mio. € muss man ab dem nächs-
ten Jahr bereits bilanzieren (bisher über 
600.000 €). Kapitalgesellschaften müs-
sen immer – unabhängig vom umsatz – 
eine doppelte Buchhaltung führen.
Wer bisher die alten Grenzwerte über-
schritten hat, aber unter den neuen 
Grenzen liegt, kann bereits ab 2010 wie-
der zur Einnahmen-ausgaben-Rechnung 
zurück kehren. Ein weiterer Vorteil: Durch 
den umstieg wird auch die umsatzsteu-
er erst bei Bezahlung fällig (Ist-Versteu-
erung). Wir besprechen gerne die für Sie 
sinnvollste Variante.

Bilanzwahlrechte aufgehoben
Für eine bessere aussagekraft der Bilanz 
wurden einige Bilanzierungswahlrechte 
ab 2010 gestrichen:

aufwendungen für das Ingangsetzen ●l

und Erweitern eines Betriebes dürfen 
nicht mehr aktiviert werden.
Ein entgeltlich erworbener Firmen-●l

wert muss nun in der Bilanz aktiviert 
werden. Steuerlich ändert sich nichts: 
Bei Einkünften aus Gewerbebetrieb 
und bei Land- und Forstwirten muss 
zwingend auf 15 Jahre abgeschrieben 
werden, bei Freiberuflern auf die nut-
zungsdauer.
Die abschreibung von Verlusten beim ●l

umlaufvermögen nach dem Bilanz-
stichtag kann nicht mehr vorverlegt 
werden. Steuerlich ändert sich nichts, 
da dieses Wahlrecht für die Steuerbi-
lanz nicht gegolten hat. l

Weniger Verwaltung,
mehr Transparenz

unternehmen mit einem 
Jahresumsatz unter 
700.000 € müssen 

keine Bilanz mehr 
erstellen.

Das Jahr 2010 bringt vor allem in der 
umsatzsteuer große Änderungen. 
Mit unserer neuen Serie „umsatz-
steuer in der Praxis“ auf Seite 3 ge-
hen wir auf die wichtigsten Fälle ein 
und bringen dazu Praxisbeispiele. In 
dieser ausgabe behandeln wir die 
Katalogleistungen – das sind zB Be-
ratung, EDV-Dienstleistungen oder 
Werbung. 

neu ist auch die Erhöhung der Bi-
lanzierungsgrenzen (siehe Leitarti-
kel links). KleinunternehmerInnen 
können nun bis 700.000 € Jahres-
umsatz eine Einnahmen-ausgaben-
Rechnung führen und somit ihre 
Verwaltung vereinfachen. 

Mit weiteren Tipps, Tricks und neuig-
keiten möchten wir Ihnen den Start 
ins neue Steuerjahr erleichtern. 
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s o z i a l v e r s i c h e r u n g

Sozialversicherung
Vor allem Gründer sollten auf einem 
Steuersparbuch Beträge ansparen

Vor allem bei freien Dienstnehmern und 
Selbstständigen gibt es Änderungen bei 
den Sozialversicherungsbeiträgen.

Beiträge 2010
Die Beitragssätze in der Sozialversiche-
rung haben sich gegenüber 2009 vor al-
lem für freie Dienstnehmer geändert. Für 
sie muss der Dienstgeber nun zusätzlich 
rund 8 % Lohnnebenkosten zahlen. Bei 
den Selbstständigen steigt der Pensions-
versicherungsbeitrag pro Jahr um 0,25 
Prozentpunkte und liegt nun bei 16,25 %.

Weitere Werte: www.sozialversicherung.at 
> Service > für Dienstgeber > Zahlen und 
Fakten > aktuelle Werte

Herabsetzungsantrag
Selbstständige können ab 2010 ihre 
Beiträge herabsetzen lassen, wenn ihre 
Einkünfte gesunken sind. Bisher war nur 
eine Stundung möglich. Der Unterschied 
ist vor allem für Versicherte wichtig, die 

kurz vor der Pension stehen, da die Bei-
tragsgrundlagen bei Pensionsantritt „ver-
steinert“ werden. Wir beraten Sie gerne, 
welche Variante für Sie am günstigsten 
ist. Die Herabsetzung kann bis Jahresen-
de gestellt werden und gilt rückwirkend 
für das gesamte Jahr.

Nachbemessungen im Folgejahr
Beiträge für Selbstständige, die aufgrund 
des Steuerbescheides aus Vorjahren 
nachverrechnet werden, müssen nicht 
mehr in den folgenden vier Quartalen 
bezahlt werden, sondern erst im Folge-
jahr. Gutschriften werden sofort rück-
verrechnet. In Zukunft erhält man zu 
Jahresbeginn die Information über die 
Beiträge, die sich dann auch nicht mehr 
erhöhen. Die neue Regelung soll unlieb-
same Überraschungen vermeiden. Tipp: 
Da das „dicke Ende“ nun noch später 
kommt, sollten die Beiträge auf einem 
Steuersparbuch angespart werden. Das 
gilt vor allem für Gründer!

Übersichtliche Beitragsvorschreibungen 
Die Vorschreibungen der Sozialversiche-
rung der gewerblichen Wirtschaft (SVA) 
sind derzeit auch für Experten oft sehr 
schwer verständlich. Wer dann bei der 
SVA-Hotline anruft, muss sich auf lange 
Wartezeiten gefasst machen. Ab 2011 
sollen die Beitragsvorschreibungen so 
transparent sein, dass sie von allen Ver-
sicherten verstanden werden. Man darf 
gespannt sein.  ●

Sozialversicherung – 
was ist ab 2010 neu?

Sozialversicherungsbeiträge 2010

Arbeiter/Angestellte Freie Dienstnehmer Neue Selbstständige Gewerbetreibende

Dienstnehmer bzw. 
Auftragnehmer 1) 18,20 %  /  18,07 % 17,62 % 23,90 % 23,90 %

Dienstgeber 21,70 %  /  21,83 % 21,28 %

Vorsorgekasse 1,53 % 1,53 % 1,53 % 1,53 %

Lohnnebenkosten 2) 7,90 % 7,90 %

Gesamtbelastung 49,33 %
unverändert seit 2005

48,33 %
bis 2009: 40,43 %
bis 2007: 31,30 %

25,43 %
2009: 25,18 %
2008: 24,93 %

25,43 %
2009: 25,18 %
2008: 24,93 %

1) Neue Selbstständige und Gewerbetreibende zahlen zusätzlich 96,33 € pro Jahr Unfallversicherung.
2) Lohnnebenkosten liegen je nach Bundesland zwischen 7,88 und 7,94 %. 

Vor allem für 
freie Dienst-
nehmer hat 
sich ab 2010 
einiges 
geändert.
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Während man pflegt, kann man Pensi-
onsmonate freiwillig sammeln.

Wer sich der Pflege eines nahen Angehö-
rigen widmet, kann sich in der Pensions-
versicherung freiwillig selbst oder weiter-
versichern. Die Kosten dafür übernimmt 
seit 1. August 2009 der Bund.

Voraussetzung:
• Die zu pflegende Person hat Anspruch 

auf Pflegegeld (zumindest Stufe 3)
• Die Pflege muss in häuslicher Umge-

bung erfolgen und rund 30 Stunden 
pro Woche beanspruchen

• Der Wohnsitz des Pflegers muss sich 
während des Zeitraums der Pflegetä-
tigkeit im Inland befinden

Als nahe Angehörige sind anzusehen:
• Ehegatten
• Lebensgefährten
• Personen, die mit dem Pfleger in gera-

der Linie (zB Kinder, Enkel, Eltern, Groß-
eltern) oder bis zum 4. Grad der Seiten-
linie (zB Cousinen/Cousins) verwandt 
oder verschwägert sind

• Wahl-, Stief- und Pflegekinder und 
• Wahl-, Stief- und Pflegeeltern

Während der Selbstversicherung kann der 
Pfleger weiterhin erwerbstätig sein. Die 
Zeiten der Selbstversicherung gelten als 
Versicherungsmonate für den Anspruch 
auf Pension. Auch wenn der Pfleger noch 
gar keine Versicherungszeiten hat, kann 
eine Selbstversicherung beantragt wer-
den. Die maximale Pensionsbemessungs-
grundlage pro Monat beträgt 1.528,87 € 
(im Jahr 2010).

Der Antrag ist grundsätzlich bei der Pen-
sionsversicherungsanstalt zu stellen.

Wer bei seinem Partner in der Kranken-
versicherung mitversichert ist und dafür 
einen Zusatzbeitrag bezahlt, für den ent-
fällt während der Pflegezeit naher Ange-
höriger die Bezahlung des Beitrages.  ●

s o z i a l v e r s i c h e r u n g

EU-Dividenden 
bevorzugt

k a p i t a l g e s e l l s c h a f t e n

Dividenden
Dividenden aus Beteiligungen an 
EU-Gesellschaften sind steuerfrei

Pflege
Pfleger können sich selbst versichern 
und Pensionsmonate sammeln

In der EU sind Inlands- und Aus-
landsdividenden gleichgestellt.

Eine für Kapitalgesellschaften höchst 
wichtige Änderung gibt es schon seit 
2009: Jegliche Dividenden aus einer 
Beteiligung an einer ausländischen 
EU-Kapitalgesellschaft sind steuer-
frei, unabhängig von der Höhe der 
Beteiligung und der Behaltedauer. 
Damit sind zumindest innerhalb der 
EU Auslandsdividenden den Inlands-
dividenden praktisch gleichgestellt 
(„Schachtelprivileg“). Allerdings nur, 
soweit kein Missbrauch vorliegt. Der 
wird angenommen, wenn die Divi-
denden aus einem Niedrigsteuerland 
kommen (Steuersatz weniger als 
15 %, insb. Zypern, Irland, Bulgarien). 
In einem solchen Fall bleiben die Divi-
denden in Österreich steuerpflichtig, 
allfällige im Ausland nachweislich 
entrichtete Ertragsteuern werden 
jedoch angerechnet. Für Dividenden 
aus Drittstaaten hingegen gilt nach 
wie vor, dass eine „Schachtelbefrei-
ung“ nur dann möglich ist, wenn die 
Auslandsbeteiligung mindestens 
10 % betragen hat und seit mindes-
tens einem Jahr besteht. Weiters 
dürfen nicht nur „Passiverträge“ er-
zielt werden. Darunter versteht man 
Gesellschaften, deren Unterneh-
mensschwerpunkt sich auf Zins- bzw. 
Vermietungseinkünfte oder auf Be-
teiligungsverkäufe konzentriert.

Eine Verbesserung gibt es auch für 
inländische Betriebsstätten ausländi-
scher Gesellschaften, die aus inländi-
schen Körperschaften Dividenden be-
ziehen: Diese können die inländische 
Kapitalertragsteuer (KESt) auf die 
Dividenden insoweit zurückfordern, 
als im Sitzstaat der ausländischen 
Gesellschaft nachweislich keine An-
rechnung der KESt möglich ist.   ●

Pflege von nahen  
Angehörigen 

Wer rund 30 
Stunden pflegt,

 wird belohnt

> Tipp: 

Diese Selbstversicherung kann auch 
rückwirkend bis maximal zwölf 
Monate vor der Antragstellung ab-
geschlossen werden. Achtung: Es 
könnten Kosten entstehen, wenn 
der Rückwirkungszeitraum vor dem 
1.8.2009 liegt.
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u M s a t z s e t e u e r

Katalogleistungen
Im B2B-Bereich wird weiterhin am  
Empfängerort versteuert

27,5 Prozent Steuern
Italien besteuert den Gewinn mit einem 
Steuersatz von 27,5 Prozent.

s t e u e r n  i n  d e r  e u

Im ersten Teil der Serie behandeln 
wir die Katalogleistungen.

Im B2B-Bereich („business-to-busi-
ness“) gilt weiterhin das Empfänger-
ortprinzip. Bei B2C („business-to-con-
sumer“) bleibt es bei der Versteuerung 
am Ort des Leistungserbringers, außer 
der Empfänger ist ein Privater außer-
halb der EU.

Katalogleistungen sind ua Beratun-
gen in technischer, rechtlicher oder 
wirtschaftlicher Art, Datenverarbei-
tung, Werbung, Urheberrechte, Rund-
funk und Fernsehen, Telekommuni-
kation, Banken und Versicherungen. 
Sonderregelungen gibt es für elektro-
nisch erbrachte Leistungen.

Katalogleistungen unterliegen im 
B2B-Bereich innerhalb der EU dem 
„Reverse-Charge“ System: der leis-
tungserbringende Unternehmer fak-
turiert ohne Umsatzsteuer, der Leis-
tungsempfänger schuldet seinem 
Staat die Umsatzsteuer.

Umsatzsteuer  
in der Praxis

Körperschaftsteuer („IRES“)
Betrifft Aktiengesellschaften („Spa“) oder 
GmbHs („Srl“) mit Sitz oder Ort der Ge-
schäftsleitung in Italien
Steuersatz: 27,5 % auf den Gewinn

Verlustvortrag: in den ersten drei Steuer-
jahren zeitlich unbegrenzter Verlustvor-
trag möglich; alle Folgejahre Verlustvor-
trag auf maximal fünf Jahre begrenzt.

Abschreibungen: Lineare Abschreibung 
auf Anschaffungs- bzw. Herstellkosten; 
keine vorzeitige Abschreibung möglich

Gebäude:  ● 3 %; Grundstücke werden 
nicht abgeschrieben;
Technische Anlagen und Maschinen:  ●

6 – 17,5 %; Betriebs- und Geschäftsaus-
stattung: 12 – 40 %;
Geschäftswert und Marken:  ● 5,55 %; 
Software: 50 %;
PKW:  ● 25 %; LKW: 20 %.

Regionale Wertschöpfungssteuer („IRAP“)
Steuersatz: 3,9 % auf das Betriebsergeb-
nis aus der gewöhnlichen Geschäftstä-
tigkeit ohne Personalkosten.

Mehrwertsteuer („IVA“)
Allgemeiner Steuersatz: 20 %;
ermäßigte Steuersätze: 4 % und 10 % 
insbesondere auf Lebensmittel

Einkommensteuer („ IRPEF“)
Gilt für natürliche Personen; Personenge-
sellschaften gelten als steuerlich transpa-
rent, das bedeutet, dass die erzielten Un-
ternehmensgewinne direkt den dahinter 
stehenden Gesellschaftern zugerechnet 
wird und von diesen zu versteuern ist.
Vom Gesamteinkommen können Sonder-
ausgaben (zB Unterhaltszahlungen an 
Ehepartner) abgezogen werden und da-
von wird eine Bruttosteuer in Form einer 
progressiven Steuer eingehoben. Einzel-
ne Regionen können diese Sätze noch er-
höhen. Von der Bruttosteuer gibt es noch 
Absetzbeträge (zB Arztspesen).

Sozialbeiträge für Angestellte
Betragen zwischen 33 % und 45 % des 
Bruttolohns des Angestellten, davon ge-
hen rund 9 % zu Lasten des Angestellten.

Steuern in Italien

Steuersätze in Italien
Einkommen von bis Satz

0,00 15.000,00 23 %

15.000,00 28.000,00 27 %

28.000,00 55.000,00 38 %

55.000,00 75.000,00 41 %

Über 75.000,00 43 %

Beispiel 1: Ein österreichisches 
Unternehmen lässt sich von 
deutscher Werbefirma beraten. 
Lösung: Der Leistungsort ist 
Österreich (Empfängerort). Die 
deutsche Firma verrechnet kei-
ne Umsatzsteuer mit Hinweis 
auf Reverse-Charge und nimmt 
die Leistung in die Zusammen-
fassende Meldung (ZM) auf.

Beispiel 2: Ein österreichischer 
Anwalt berät einen deutschen 
Privaten.
Lösung: Der Leistungsort ist Ös-
terreich, daher 20 % österreichi-
sche Umsatzsteuer.
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f r a g e  &  a n t w o r t 

Wer befürchtet, Daten über eigene 
Steuersünden könnten im Ausland 
auftauchen, kann beim zuständi-
gen Finanzamt noch Selbstanzeige 
erstatten.

Die Aufregung um die von Deutsch-
land illegal erworbenen Daten von 
potentiellen Steuersündern ist groß. 
Wenn man den Politikern glaubt, ist 
das alles nur die Spitze des Eisberges. 
Was heute noch eine illegal erworbe-
ne CD ist, sind morgen hochoffizielle 
Meldungen von einem zum anderen 
Staat, welcher Bürger wo sein Geld 
veranlagt hat. 

Wenn diese Veranlagung im Ausland 
jedoch aus Steuerhinterziehungen 
stammt, stellt sich die Frage, wie 
und wo man aktiv werden kann, um 
die finanzstrafrechtlichen Folgen zu 
vermeiden.

Wenn also ein reuiger Steuersünder 
fürchtet, dass sein Name im Aus-
land auf Listen oder Datenträgern 
aufscheint und er in Österreich mit 
finanzstrafrechtlichen Konsequenzen 
rechnen muss, kann er jetzt noch die 
Reißleine ziehen und beim zuständi-
gen Finanzamt eine Selbstanzeige er-
statten. Eine Selbstanzeige ist jedoch 
mit Formalismen und Fallen gespickt 
und nur wenn alle im Gesetz geforder-
ten Punkte eingehalten werden, hat 
die Selbstanzeige auch strafbefreien-
de Wirkung.

Zwei Hauptpunkte gilt es gleich zu Be-
ginn der Selbstanzeige zu überwinden: 
Die Tat darf noch nicht entdeckt wor-
den sein und die hinterzogenen Steuern 
müssen sofort entrichtet werden.

Datenaustausch 
Schweiz – 
Deutschland: 
Was ist zu tun?

Wie sicher sind 
meine Sparein-
lagen ab 2010?
Ab 2010 sind Spareinlagen von 
natürlichen Personen bis 100.000 € 
gesichert. Bis Jahresende 2009 waren 
die Sparguthaben unbeschränkt 
garantiert.

Der gesicherte Betrag gilt pro Person 
und Bank, es werden daher alle Spar-
guthaben bei einer Bank zusammen-
gerechnet. Für juristische Personen 
(zB GmbH oder Verein) gibt es 2010 
eine Grenze von 50.000 €, danach 
100.000 €. Allerdings bleibt der Selbst-
behalt von 10 % vom Guthaben auch 
weiterhin bestehen. 

Die Sicherung betrifft alle Kunden 
und Sparbücher, die auf Euro oder 
eine EWR-Währung lauten. US-Dollar-
Guthaben sind somit nicht gesichert. 
Guthaben in Schweizer-Franken (CHF) 
fallen unter die Sicherung, da Liech-
tenstein EWR-Mitglied ist und den 
CHF als amtliche Währung führt. 

Schuldverschreibungen der Bank 
(zB Pfandbriefe, Kassenobligationen, 
Wohnbank-Anleihen) sind nicht 
gesichert. Für Wertpapiere auf einem 
Bankdepot hat man ein Aussonde-
rungsrecht, wenn die depotführende 
Bank in Konkurs geht. 

Wer braucht ein 
österreichisches 
Nummerntaferl?
Mein Firmenauto ist in Deutschland 
angemeldet. Kann ich in Österreich 
damit fahren?

Wie lange Sie das Firmenauto in Ös-
terreich mit deutschem Kennzeichen 
fahren können, hängt davon ab, ob der 
Lenker in Österreich seinen (Haupt-)
wohnsitz hat. Ohne Wohnsitz reist 
man als Tourist ein und kann das Auto 
bis zu einem halben Jahr in Österreich 
fahren.

Heikel wird es, wenn der Lenker seinen 
Hauptwohnsitz in Österreich hat. 
Dann ist nach spätestens einem Mo-
nat das Auto in Österreich umzumel-
den, wenn es auf Dauer genutzt wird. 
Dabei kommt es zu einer Beweislast-
umkehr. Sie müssen also nachweisen, 
dass Ihr fahrbarer Untersatz überwie-
gend im Ausland benutzt wird. Welche 
Beweise Sie vorlegen, ist egal, denn es 
kommt auf das Gesamtbild an. Mögli-
che Beweismittel: Fahrtenbuch, Tank-, 
Reparatur- und sonstige Rechnungen 
in Deutschland. Es ist nicht genug, 
einmal im Monat auf einen Sprung 
über die Grenze zu fahren. 

Wenn die Dauernutzung in Deutsch-
land ist, erspart man sich das Ummel-
den und somit das Typisieren und die 
NoVA. Sie können auch die deutschen 
Vorsteuern in Deutschland geltend 
machen. Sollte der PKW geleast sein, 
können Sie die deutschen Vorsteuern 
abziehen, wenn der Leasingnehmer 
keine Betriebsstätte in Österreich hat.
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Mehr Rechte und Chancen für 
unbesicherte  Gläubiger
Die geplante Insolvenzrechtsnovelle soll 
ab Juli 2010 bessere Kontrolle, mehr Mit-
spracherecht für unbesicherte Gläubiger 
und gleichzeitig weniger Gesichtsverlust 
für betroffene Unternehmer bieten. Das 
neue Sanierungsrecht soll die Verluste 
von Gläubigern minimieren und trotz-
dem eine Fortführung der insolventen 
Unternehmen ermöglichen. 

Die Ziele bestehen darin, die Abwicklung 
zu vereinfachen, den Unternehmern eine 
zweite Chance und unbesicherten Gläu-
bigern mehr Mitspracherecht zu bieten. 

Die Eckpunkte der geplanten Reform:
Die Mindestquote von 40 % bei Ausglei-
chen wird auf eine Quote von 30 % im 

„Sanierungsverfahren mit Eigenverwal-
tung" gesenkt. Die Mindestquote bei 
Zwangsausgleichen („Sanierungspläne") 
bleibt mit 20 % unverändert. Es ist zu er-
warten, dass einige Verfahren, die jetzt 
mit einer 20-prozentigen Mindestquote 
als Zwangsausgleiche abgehandelt wer-
den, in Zukunft ein Sanierungsverfahren 
mit Eigenverwaltung und 30 % Mindest-
quote abgeschlossen werden, sodass in 
diesen Fällen die Gläubiger eine um 10 % 
höhere Quote als bisher erwarten dürfen. 

Künftig soll es weniger Abweisungen 
und mehr Verfahrenseröffnungen geben. 
Organe von insolventen Unternehmen 
sollen mehr in die Verantwortung ge-
nommen werden. Bedingung für die Ent-
schuldung über die 30 %-Sanierungsplan-
quote wird ein Sanierungsplan sein, der 

vom Schuldner vorzulegen ist. Damit er-
hält er die Chance, sich einzubringen und 
am Fortbestand seines Unternehmens 
aktiv mitzuwirken. Die unbesicherten 
Gläubiger haben das Recht, über diesen 
Plan mit Kopf- und Summenmehrheit ab-
zustimmen. Lehnen sie ihn mehrheitlich 
ab, kommt es zu keinem Sanierungsver-
fahren, sondern so wie bisher zum Kon-
kurs des Unternehmens. Die Sperrminori-
tät von 25 % der Konkursforderungen, mit 
der einzelne Großgläubiger bisher gegen 
die Kopfmehrheit der betroffenen Gläu-
biger aus dem KMU-Bereich wirtschaft-
liche Lösungen verhindern konnten, soll 
mit der Novelle fallen. 

Ist der Sanierungsplan schlüssig, wird der 
Schuldner dadurch sechs Monate lang vor 
der Geltendmachung von Aus- und Ab-
sonderungsrechten und der Betreibung 
von Dauerschuldverhältnissen (wie zB 
Leasing, Miete) verschont. Dies soll ihm 
ermöglichen, sein in Schieflage geratenes 
Unternehmen wieder zu stabilisieren und 
die vereinbarte Quote für die unbesicher-
ten Gläubiger zu erwirtschaften. 

Diese Vereinbarung wird von Gericht und 
Insolvenzverwalter überprüft, die auch 
das Recht haben, das Verfahren in einen 
herkömmlichen Konkurs zu verwandeln. 

Oberstes Ziel soll sein, Unternehmen zu 
fördern, Arbeitsplätze zu sichern und die 
Kaufkraft zu erhalten. Wenn ein Unter-
nehmen zerschlagen wird, haben in der 
Regel auch seine Gläubiger nichts davon. 
Natürlich wird man auch bei dieser Novel-
le keine Insolvenzen verhindern, sondern 
es wird nur die Bewältigung von Insol-
venzen verbessert. Es bleibt also oberstes 
Gebot für jeden Gläubiger, sich bei jedem 
Geschäft schon vor dem Entstehen einer 
Forderung Gewissheit über die Bonität 
seines Kunden zu verschaffen. 

Aus der Sicht des Gläubigerschutzes ist 
erkennbar, dass der Wirtschaft und dem 
Gläubigerschutz mit diesem Reformpaket 
weitaus besser gedient sein wird, als dies 
bei vergangenen Novellen der Fall war.  ●

Novelle
Bessere Kontrolle, mehr Mitspracherecht 
für unbesicherte Gläubiger

i n s o l v e n z r e c h t

Retten statt  
liquidieren!

Das neue Insolvenzrecht 
soll Gläubigern mehr 
Sicherheit bringen.
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k u r z M e l d u n g e n

Steuerhäppchen

Buchtipp
Jeder Mensch kann und muss sein 
Leben in die Hand nehmen, indem er 
klare Ziele formuliert. Manfred Winter-
heller zeigt, wie man eigene Gewohn-
heiten erkennt und Wahlmöglichkeiten 
dazugewinnt. Im 6 Wochen-Training 
kann man lernen, etwas zu ändern, zu 
kultivieren und ein besseres und freie-
res Leben zu führen. Und somit erfolg-
reicher zu sein.

Kinderbetreu-
ungskosten
Nun auch für behinderte Kinder 
bis 16 Jahre absetzbar

Kinderbetreuungskosten für behinder-
te Kinder bis 16 Jahre, für die erhöhte 
Familienbeihilfe bezogen wird, kön-
nen – rückwirkend ab 1.1.2009 – als 
außergewöhnliche Belastung geltend 
gemacht werden. Allerdings nur jene 
Aufwendungen, die die Summe der 
pflegebedingten Geldleistungen (Pfle-
gegeld, Pflegezulage, Blindengeld oder 
Blindenzulage) übersteigen.

Liegt keine Behinderung vor, können 
Aufwendungen für Kinder nur bis zum 
10. Lebensjahr abgesetzt werden.

Sportlerbezüge: 
60 € pro Tag 
steuerfrei
Seit dem Jahr 2009 gibt es für Sportler, 
Schiedsrichter und Sportbetreuer eine 
Neuregelung über die Steuer- und So-
zialversicherungsfreiheit von Bezügen, 
wenn diese von einem gemeinnützi-
gen Körpersportverein bezahlt wer-
den. Der 2009 gültige Tageshöchstsatz 
von 30 € wurde ab 1.1.2010 auf 60 € 
erhöht. Der monatliche Höchstbetrag 
bleibt jedoch mit 540 € weiterhin 
gleich. Bezieht man aus einer dieser 
Tätigkeiten mehr als die Tages- oder 
Monatshöchstgrenze, ist der überstei-
gende Betrag steuer- und sozialversi-
cherungspflichtig. Für die Sozialver-
sicherung gilt nach wie vor, dass die 
genannten Beträge nur dann beitrags-
frei sind, wenn die Tätigkeit als Sportler 
etc. im Nebenberuf ausgeübt wird.

„Start living! beyond 
your limits – das 
6 Wochen-Training“

Manfred Winterheller
Band 1 und 2

Steuerlinks
> Zuverdienstgrenze 

www.bmwfj.gv.at
> Familie 
> Finanzielle Unterstützungen 
> KBG-Vergleichsrechner

Neben dem pauschalen Kin-
derbetreuungsgeld dürfen Sie 
16.200 € pro Jahr dazuverdienen. 

Neu ab 2010: Alternativ beträgt 
die Grenze 60 % der Einkünfte 
des Kalenderjahres vor der Ge-
burt in dem Sie kein Kinderbe-
treuungsgeld bezogen haben.

Wer sich für die einkommensab-
hängige Variante entscheidet, 
darf maximal die Geringfügig-
keitsgrenze von 366,33 € pro Mo-
nat verdienen (Wert 2010).

Mitarbeiter-
vorsorgekassen 
Weniger Aktien mehr Sicherheit

Voller Euphorie wurde seinerzeit fest-
gelegt, dass die Zukunftsvorsorgebei-
träge (zB Mitarbeitervorsorgekassen) 
zumindest mit 40 % in Aktien anzule-
gen sind. Die Entwicklung der veran-
lagten Beträge spiegelt jedoch die Ent-
wicklung der Aktienkurse seit Herbst 
2008 wider. Von den bei Einführung 
der „Abfertigung neu“ im Jahr 2003 
angekündigten Gewinnen von 6 % p.a. 
ist nicht mehr viel übrig. Ab 2010 wird 
daher die Aktienquote abgesenkt. 

Die Altbestände werden von 40 % auf 
30 % reduziert. Mit steigendem Lebens-
alter ist ein weiters Absenken vorge-
schrieben. Bei einem Alter ab 45 Jahren 
soll die Aktienquote nur mehr 25 % und 
ab 55 Jahre gar nur mehr 15 % betragen. 
Es steht hier bereits die Sicherung der 
Veranlagung im Vordergrund.

Pendlerpauscha-
le und km-Geld 
auch 2010 erhöht
Ursprünglich war die Erhöhung des 
Pendlerpauschales und des km-Geldes 
für den Zeitraum Juli 2008 bis Dezem-
ber 2009 begrenzt. Mit 2010 hätten 
in beiden Bereichen wieder die alten 
Sätze gelten sollen. Der Gesetzgeber 
in seiner unendlichen Güte hatte je-
doch ein Einsehen und verlängerte die 
Gültigkeit der höheren Sätze bis Ende 
2010 sowohl beim Pendlerpauschale 
als auch beim km-Geld, nachdem sich 
die Treibstoffpreise nicht wirklich nach 
unten bewegten. Ob Ende 2010 neu-
erlich eine Verlängerung beschlossen 
wird oder die Regelung vielleicht zum 
Dauerrecht wird, bleibt abzuwarten.
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impuls wurde auf umweltfreundlichem Papier gedruckt. Es enthält mindestens 50 % 
FSC-zertifizierten Zellstoff. Die Produktion erfolgte mit Strom aus erneuerbaren Energie-
trägern unter Berücksichtigung der strengen Öko-Richtlinien von greenprint*. Die bei 
der Papier- und Druckproduktion entstandenen CO2-Emissionen wurden durch Erwerb 
von Gold Standard Zertifikaten neutralisiert. Der Beitrag 
fließt in ein vom WWF ausgewähltes Klima schutzprojekt 
in Indien.
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Was kann man sofort umsetzen?
Seien Sie netter als bisher. Sagen Sie „bit-
te“ und „danke“ auch dort, wo Sie nichts 
zu erwarten haben, beim Einkaufen, beim 
aussteigen aus einem Taxi, an der Kasse 
des Supermarkts. Bemerken Sie die er-
staunliche Liebenswürdigkeit vieler Men-
schen, die Sie bisher wahrscheinlich ig-
noriert haben. Diese schlichte Übung ist 
ein wichtigerer Beitrag zu einer besseren 
Welt als jede intellektuelle Diskussion.

www.start-living.com

i n t e r v i e w

Finanz versteigert übers Internet

Zahlt man seine Steuern nicht 
fristgerecht oder innerhalb einer 
nachfrist, schickt die Finanz ihre 
Vollstrecker los. Wenn es auch 
diesen nicht gelingt, den Rück-
stand einzutreiben, werden Ge-
genstände gepfändet, abgeholt 
und versteigert. 
nach Schätzung der Gegenstän-
de und wenn sich diese in Ver-
wahrung bei der Finanz befinden 
(oder sonst gewährleistet ist, dass 
sie dem Ersteher übergeben wer-
den können), darf die Finanz auch 
Versteigerungen über das Inter-
net durchführen. 
Seit 1.1.2010 regelt die abgaben-
exekutionsordnung ganz genau, 
wie die Finanz bei einer Versteige-
rung über das Internet vorzuge-
hen hat. um den „Staatssäckel“ zu 
füllen, weitet also der Fiskus sei-
nen aktionsradius mit den neuen 
Medien immer mehr aus. l

e x e k u t i o n

Kuckuck im Web
Seit 2010 darf die Finanz gepfändete  
Gegenstände im Internet versteigern

Erfolgspotentiale
„Start Living“ regt dazu an, Freude im 
Berufsalltag zu erleben

 

> 15. April: Abgabe der Zusammenfassenden Meldung (ZM) für den Monat Februar für innergemeinschaftliche Lieferungen, 
EU-Dreiecksgeschäfte und (ab 2010 neu) auch für innergemeinschaftliche Dienstleistungen. 

ab Juli 2010 verkürzt sich die abgabefrist auf einen Monat, d.h. spätester abgabetermin für die ZM Juli ist der 31. august.

Wichtiger Steuertermin

Never
give up

Dr. Manfred Winterheller,  
Winterheller-Management

kuriosFiskurios
impuls: Herr Dr. Winterheller, Sie sind 
bekannt für Ihre mitreißenden Vor-
träge zum Thema Erfolgspotentiale. 
Sie betonen stets die Wichtigkeit des 
Tuns – „Just do it – start living“. Was 
ist die Kernaussage?

Winterheller: Es gibt eine Form von Per-
fektion in jedem Tun, eine perfekte har-
monie und Übereinstimmung zwischen 
den Beteiligten untereinander und in 
der Interaktion mit ihrem umfeld. Ganz 
selten ist dieses Fließen im arbeitsleben 
der meisten Menschen. Lockere Pausen-
gespräche verwandeln sich in Sekunden-
schnelle in kämpferische Wortmeldun-
gen, wenn die Pause aus ist. Das ist nicht 
Leben sondern „Überleben“ oder „Funkti-
onieren“. Start Living regt dazu an, diesen 
ablauf zu ändern, wieder wirklichen Spaß 
zu haben in den vielen Stunden, die man 
im Büro verbringt.

Wie bleibt man dran?
Wenn man sich einmal für einen ande-
ren Weg entschieden hat, dann sollte 
man sich immer wieder daran erinnern. 
Bildschirmhintergründe, Musik, Erinne-
rungen in Outlook, SMS von Freunden,  
www.micro-wonders.net, alles das kann 
helfen auf der Spur zu bleiben.




